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Natur aktiv

Vergabestelle

Hofer KG

Kriterien

Es gelten die EU-Verordnung 2092/91 und für Bio-Eier die 
ARGE-Bio-Richtlinien und Tierschutz geprüft-Richtlinien.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Externe Kontrolle durch Agrarmarkt Austria GmbH und der 
Kontrollstelle für artgemäße Nutztierhaltung GmbH.

Einstufung
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft )
n	 A+ (Prod. aus besonders artgerechter Tierhaltung): für 

Eier aus Freilandhaltung
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Naturaplan

Vergabestelle

Coop Kompetenzmarken VIVA

Kriterien

Es gelten die EU-Verordnung 2092/91 und die Bio-Suisse-
Richtlinien.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Externe Kontrolle durch unabhängige Organisationen, zu-
sätzlich überwacht Coop stichprobenweise die Einhaltung 
der Richtlinien.

Einstufung
n	 B+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen An-

forderungen)
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Naturata

Vergabestelle

Naturata Spielberger AG

Kriterien

Es gelten die Demeter-Richtlinien und die EU-Verordnung 
2092/91.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Kontrollen finden regelmäßig statt.

Einstufung
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
n	 B+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen An-

forderungen): wenn zusätzlich das Demeter-Zeichen ab-
gebildet ist
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Naturbelassener Honig 
aus Österreich

Vergabestelle

ÖIB-Der Österreichische Imkerbund

Kriterien

Die Produkte entsprechen der Honigqualitätsordnung des 
ÖIB.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Interne Kontrollen durch die Arbeitsgruppe Qualitätshonig 
und externen Kontrollstellen.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus).
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Naturland

Vergabestelle

Naturland – Zeichen GmbH

Kriterien

Zertifizierung erfolgt gemäß EU-VO 2092/91 und den Richt-
linien des Naturland-Verbandes für naturgemäßen Land-
bau e.V. Naturland ist an die Rahmenrichtlinien der AGÖL 
gebunden. Weiters: landschaftspflegerische Maßnahmen, 
Mehrwegverpackungen, Müllvermeidung.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Geprüft wird durch von Naturland beauftragte Kontrollstel-
len, die auch gemäß EU-VO 2092/91 zugelassen sind. Die 
Kontrolle erfolgt mindestens einmal jährlich, bei Problemfäl-
len häufiger, plus mind. 5% unangekündigte Stichproben. 
Prüfberichte liegen bei der Naturland Anerkennungskom-
mission auf.

Einstufung
n	 B+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen An-

forderungen)
n	 A (Prod. aus artgerechter Tierhaltung)
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Neuform

Vergabestelle

Neuform VDR e.G

Kriterien

Nicht alle Produkte, die dieses Zeichen tragen, kommen aus 
biologischer Landwirtschaft. Die biologischen Produkte sind 
am zusätzlich abgebildeten deutschen Bio-Siegel erkennbar 
und werden nach der EU-VO 2092/91 erzeugt. Für alle Pro-
dukte gelten die Neuform-Qualitätsrichtlinien: Gentechnik-
freiheit, keine Farb- und Aromastoffe, Bestrahlungsverbot, 
Schadstoffkontrolle, Verpackungsminimierung, artgerechte 
Tierhaltung.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Kontrolle wird von Neuform durchgeführt. Die Prüfungen 
erfolgen stichprobenweise, die Häufigkeit der Prüfung vari-
iert je nach Produktgruppe.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft): nur in Verbin-

dung mit dem Bio-Siegel
n	 A (Prod. aus artgerechter Tierhaltung)
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nimm natur

Vergabestelle

Diamant Nahrungsmittel GmbH & Co KG

Kriterien

Es gelten die Ernte-Richtlinien und die EU-Verordnung 
2091/92.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Kontrollen finden regelmäßig durch die ABG statt.

Einstufung
n	 B+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen An-

forderungen)
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Ökowirt-Informationsservice

Vergabestelle

Ökowirt-Informationsservice für Bauern und 
Konsumenten

Kriterien

Es gelten die EU-VO 2092/91, der ÖLK A8, Teilkapitel B und 
die Verbandsrichtlinien. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

BIOS prüft mindestens einmal jährlich. Der Prüfbericht liegt 
bei der Kontrollstelle auf.

Einstufung
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
n	 A (Prod. aus artgerechter Tierhaltung)
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Orbi – organisch-biologisch  
kontrolliert nach Dr. Hans Müller

Vergabestelle

ORBI – Förderungsgemeinschaft für Gesundes Bauerntum

Kriterien

Die Kriterien entsprechen der EU-VO 2092/91 und den Orbi-
Bedingungen.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Einhaltung der Kriterien prüft die ABG einmal pro Jahr. 
Der Prüfbericht liegt bei der Kontrollstelle und der Förde-
rungsgemeinschaft auf.

Einstufung
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
n	 A (Prod. aus artgerechter Tierhaltung)
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Porki

Vergabestelle 

Styriabrid GmbH

Kriterien

Es gelten die AMA-Richtlinien und eigene Qualitätsansprü-
che.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Externe Kontrolle durch die Firma Agrovet einmal pro Jahr.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
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Pro Landschaft

Vergabestelle

Pro Landschaft GmbH

Kriterien

Pro Landschaft erstellt eigene Richtlinien.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Einhaltung der Richtlinien kontrolliert S3-Control (2232 
Deutsch Wagram) mittels Stichproben bei Bauern, Lagerbe-
trieben, Verarbeitern und Endverarbeitern

Einstufung
n	 I (Prod. aus integrierter Produktion)
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)



89

Qualität Tirol

Vergabestelle

Agrarmarketing Tirol (AMT)

Kriterien

Die Agrarmarketing Tirol hat eigene allgemeine Vergabe- und 
Qualitäts-Richtlinien. Förderung der Regionalität, Verwen-
dung von wirtschaftseigenem Dünger.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Der Verbund prüft mit den staatlichen Überwachungsstellen 
gemeinsam. Die Anzahl der Kontrollen ist produktabhängig, 
bei Käse z. B. wird 4-mal jährlich geprüft. Der Kontrollbericht 
liegt bei der Agrarmarketing Tirol auf.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
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Rapunzel

Vergabestelle

Rapunzel Naturkost AG

Kriterien

Die Produkte entsprechen der EU-VO 2092/91, den deut-
schen Bio-Siegel-Richtlinien. Naturkostläden sind Demeter 
Vertragspartner.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Interne Kontrollen in hauseigenen Labors und externe Kon-
trollen ein- bis zweimal im Jahr.

Einstufung
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
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Schilcherland Spezialitäten

Vergabestelle 

Verein für Schilcherland-Spezialitäten

Kriterien

Die Produkte stammen aus bäuerlicher Produktion aus der 
Region.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Eine externe Kontrolle ist nicht vorgesehen.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
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Schirnhofer

Vergabestelle

Schirnhofer GmbH

Kriterien

Beim Lieferanten muss es sich um einen AMA Gütesiegel-
betrieb handeln. Weiters muss der Betrieb Mitglied des Tier-
gesundheitsdienstes sein sowie nach der Schirnhofer Qua-
litätsvereinbarung produzieren. Es gibt genaue Vorschriften 
hinsichtlich der Futtermittel und der eingesetzten Tierarznei-
mittel. Auf antimikrobielle Leistungsförderer muss verzichtet 
werden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Externe Kontrollen im Rahmen der AMA, zusätzliche Kontrol-
len erfolgen durch Schirnhofer.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
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SGS

Vergabestelle

SGS Austria Control-Co.

Kriterien

Es gilt die EU-VO 2092/91, der ÖLK A8, Teilkapitel B sowie 
die SGS Organic Standards, ERNTE Richtlinien. Nur Lebens-
mittel mit Kontrollstellennummer und dem SGS-Logo oder 
mit der Kontrollstellennummer alleine sind aus kontrolliert 
biologischer Landwirtschaft. Findet man das Logo der SGS 
allein, dann wurde nach anderen Richtlinien kontrolliert.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

InspektorInnen der Fa. SGS kontrollieren die Einhaltung der 
Richtlinien mindestens einmal pro Jahr. Der Prüfbericht liegt 
in der Zentrale der Fa. SGS auf.

Einstufung
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft): nur mit Bio-

Kontrollstellennummer mit oder ohne SGS-Logo
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SLK

Vergabestelle

Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GmbH

Kriterien

Es gelten die EU-VO 2092/91 und der ÖLK A8, Teilkapitel B. 
Die SLK ist eine Bio-Kontrollstelle, die die Einhaltung dieser 
gesetzlichen Bedingungen überprüft.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die SLK prüft mindestens einmal pro Jahr. Der Prüfbericht 
liegt bei der SLK und dem kontrollierten Unternehmen auf. 
Die SLK selbst wird durch das BMWA kontrolliert.

Einstufung
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
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Sonnentor

Vergabestelle

Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Kriterien

Es werden Produkte vermarktet, die nach der EU-VO 
2092/91 und den Richtlinien des Sonnentor-Qualitätsma-
nagements erzeugt werden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Einhaltung der Kriterien werden firmenintern mindestens 
einmal pro Jahr überprüft. Der Prüfbericht liegt im Betrieb 
auf. Die Bio-Herkunft wird durch externe akkreditierte Bio-
Kontrollstellen überprüft.

Einstufung
n	 B+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen An-

forderungen)
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SPAR Natur pur

Vergabestelle

Spar Österreichische Warenhandels AG

Kriterien

Die Kriterien werden von Spar selbst und vom Ernte-Ver-
band erstellt. Es gelten EU-VO 2092/91 und ÖLK A8, sowie 
die Richtlinien des Ernte-Verbandes.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Kontrollstelle ist die ABG. Die Kontrolle erfolgt regelmä-
ßig. Der Prüfbericht liegt bei der ABG und teilweise bei Spar 
selbst auf.

Einstufung
n	 B+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen An-

forderungen)
n	 A+ (Prod. aus besonders artgerechter Tierhaltung): für 

Eier aus Freilandhaltung
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Steirisches Kürbiskernöl

Vergabestelle

Erzeugerorganisation Steirisches Gemüse GmbH

Kriterien

Es gilt die EWG-Verordnung Nr. 2081/92. Herkunft aus der 
Steiermark und definierten Gebieten im Burgenland und Nie-
derösterreich.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Externe Kontrolle der Anbaufläche durch die Agrarmarkt 
Austria; Oberkontrolle bzw. Überwachung der Abwicklung 
wird von der Lebensmittelbehörde des Landes Steiermark 
durchgeführt.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
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Styria Beef

Vergabestelle

Erzeugergemeinschaft „Steirisches Rind“

Kriterien

Der Betrieb muss ein anerkannter Biobetrieb sein. Neben 
den Richtlinien für die Styria Beef-Produktion gilt der ÖLK 
A8. Regionalförderung, Mutterkuhhaltung, im Sommer Wei-
degang, im Winter Auslaufmöglichkeit.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Kontrolle erfolgt durch anerkannte Biokontrollstellen. Am 
Schlachthof, in der Zerlegung und im Handel werden die 
Kontrollen von der SGS durchgeführt. Sie finden mehrmals 
jährlich unangemeldet statt. Die Kontrollberichte liegen bei 
den Biokontrollstellen auf.

Einstufung
n	 B+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen An-

forderungen)
n	 A+ (Prod. aus besonders artgerechter Tierhaltung)
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Tann

Vergabestelle

Spar Österreichische Warenhandels-AG

Kriterien

Produkte werden gemäß den AMA-Gütesiegel-Richtlinien 
produziert.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Einhaltung der Kriterien werden von unabhängigen 
Kontrollstellen, vom Verein für Konsumenteninformation 
(VKI), durch die AMA und durch Eigenkontrollen geprüft. Die 
Prüfperiode ist gemäß Risikoanalyse, je nach Produkt und 
Produktionsstufe unterschiedlich lang. Der Prüfbericht liegt 
bei der Kontrollstelle, beim Lizenznehmer und der AMA-Mar-
keting auf.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus
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Tauernlamm

Vergabestelle

Tauernlammgen.m.b.H.

Kriterien

Rind- und Kalbfleisch stammen zu 100% aus biologischer 
Landwirtschaft, hier gelten die EU-VO 2092/91 und der ÖLK 
A8. Schafe und Lämmer müssen artgerecht gefüttert sowie 
auf der Alm gehalten werden (es gilt der Tiergerechtigkeits-
index). Weiteres Kriterium ist das langsame Wachstum, Läm-
mer müssen bei der Schlachtung mindestens 7 Monate alt 
sein. Ein Teil der Lämmer stammt aus biologischer Landwirt-
schaft. Die Produkte stammen aus der Region Nationalpark 
Hohe Tauern.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Fast alle Mitgliedsbetriebe und ein Großteil der Lieferanten 
betreiben biologische Landwirtschaft. Sie werden regelmä-
ßig durch eine staatlich anerkannte Kontrollstelle kontrolliert. 
Der Rest der Betriebe wird durch die Tauernlammgenossen-
schaft m.b.H. selbst kontrolliert.

Einstufung
n	 A (Prod. aus artgerechter Tierhaltung)
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft) (für Produkte 

aus biologischer Landwirtschaft)
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus
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Tierschutz geprüft

Vergabestelle

Kontrollstelle für artgemäße 
Nutztierhaltung GmbH

Kriterien

Richtlinien der Kontrollstelle für artgemäße Nutztierhaltung, 
EU-VO 1274/91, EU-VO 1907/90 über Vermarktungsnor-
men von Eiern, Tierschutzvereinbarung TSV 15a 1994, ös-
terreichische KAT-Richtlinien. Für die Freilandhaltung gilt: 
Tiergerechtigkeitsindex von 28, Tageslicht, Einstreunest mit 
natürlicher Einstreu und stufenförmig erhöhten Sitzstangen, 
Schnabelkupierverbot, Verbot von Tierkörper- bzw. Fisch-
mehl in der Fütterung, Salmonellenvermeidungsprogramm.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Einhaltung der Kriterien wird von der Kontrollstelle für 
artgemäße Nutztierhaltung geprüft. Produzentenkontrollen 
finden mindestens einmal jährlich statt, Kontrollen der Pack-
stellen einmal pro Quartal. Eine UV-Kontrolle wird wöchent-
lich durchgeführt. Der Prüfbericht liegt bei der Kontrollstelle 
auf.

Einstufung
n	 A+ (Prod. aus besonders artgerechter Tierhaltung) (für 

Freilandeier)
n	 A (Prod. aus artgerechter Tierhaltung) (für Bodenhaltung)
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Toni’s Freilandeier 

Vergabestelle

Toni’s Handels GmbH

Kriterien

Es gelten dieselben Kriterien wie für das Zeichen „Tierschutz 
geprüft“, zusätzlich Toni’s Haltungsbedingungen für Freiland-
hennen: Tiergerechtigkeitsindex mindestens 28 Punkte. Bei 
Toni’s Bio-Eiern gelten die Richtlinien der ABG.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Die Kontrollstelle für artgerechte Nutztierhaltung und die 
ABG prüfen alle drei Monate. Der Prüfbericht liegt bei Toni’s 
Handels GmbH und der Kontrollstelle auf.

Einstufung
n	 A+ (Prod. aus besonders artgerechter Tierhaltung)
n	 B (Prod. aus biologischer Landwirtschaft): nur mit dem 

Prüfzeichen der Austria Bio GarantieGütezeichen, Marke, 
Kontrollstellenzeichen
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Waldland

Vergabestelle

Waldland VermarktungsgmbH

Kriterien

Die Produkte werden in der Region Waldviertel hergestellt. 
Die Tierhaltung unterliegt eigenen Richtlinien.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Es erfolgt eine Eigenkontrolle der Betriebe mindestens ein-
mal pro Jahr sowie Qualitätskontrollen bei jeder Anliefe-
rung.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
n	 A (Prod. aus artgerechter Tierhaltung)
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Wörther Hof

Vergabestelle

Erzeugergemeinschaft „Steirisches Rind“ Vetriebs-GmbH

Kriterien

Die Produkte entsprechen den AMA-Richtlinien.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle

Unangemeldete Kontrollen der Wörtherhof-Jungstiere durch 
die AMA-Kontrollstellen und unabhängige Tierärzte.

Einstufung
n	 Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche Anfor-

derungen hinaus)
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Erklärung der Abkürzungen

ABG	 Austria Bio Garantie
AGÖL	 Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau e.V.
BIKO	 Biokontrolle Tirol
BIOS	 Biokontrollservice Österreich
BMWA	 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
EGZ	 Erzeugergemeinschaft
FLO	 Fairtrade Labelling Organisations
IFOAM	 International Federation of Organic Agriculture
IPB	 Integrierter Pflanzenbau
MSC	 Marine Stewardship Council
ÖLK	 Österreichischer Lebensmittel-Kodex
PoeP	� Bundesverband Produzenten ökologischer Produk-

te e.V.
SLK	 Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle
VNÖ	� Verein zur Förderung und Entwicklung des Natur-

kostfachhandels in Österreich
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Gesetze und Richtlinien
Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft

Lebensmittel aus biologischem Anbau müssen der EU-Verordnung 2092/91 

über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel entsprechen. Darüber hi

naus richten sie sich in Österreich oft auch nach dem Österreichischen Le-

bensmittelbuch Kapitel A8 (Landwirtschaftliche Produkte mit dem Bezeich-

nungselement biologisch und daraus hergestellte Folgeprodukte) (ÖLK A8).       

Im Nicht-EU-Mitgliedstaat Schweiz gibt es eine eigene Bio-Verordnung, in 

der jedoch die Tierzucht noch nicht geregelt ist. Diese Verordnung ist an die 

EU-VO 2092/91 angelehnt. Einige Produkte sind in Österreich auf dem Markt, 

die nach diesen Schweizer Richtlinien produziert wurden.

Gekennzeichnet werden dürfen solche biologische Lebensmittel mit den Wor-

ten „biologisch“ oder „ökologisch“. In der EU bedeutet biologisch dasselbe 

wie ökologisch, deshalb werden beide Wörter synonym verwendet. Unter 

„ökologisch“ könnte man jedoch genaugenommen auch über biologischen 

Landbau hinausgehende Eigenschaften verstehen, wie etwa Mehrwegver-

packungen oder kurze Transportstrecken. Diese Öko-Kriterien sind in den 

Richtlinien einiger Bioverbände durchaus berücksichtigt.

Die Grundsätze dieser drei gesetzlichen Regelungen (EU-VO 2092/91, ÖLK 

A8; Schweizerische Bio-Verordnung) sind:

n	 Die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion wird als ganzheitlicher 

Prozess betrachtet. Daher werden alle Bereiche geregelt, von der Boden-

behandlung bis hin zu den Zusatzstoffen im fertigen Lebensmittel.
n	 Der Einsatz von Kunstdüngern ist untersagt. Zwischen der Nutzpflanzen-

produktion werden Gründüngungspflanzen auf den Feldern angebaut, die 

dem Boden Nährstoffe zuführen. Erlaubt ist die Verwendung organischen 

Düngers, der am eigenen Hof anfällt.
n	 Chemische Spritzmittel sind verboten. Pflanzenschädlinge werden durch 

präventive Maßnahmen (Erhalt von Nützlingen, z. B. durch Hecken am 

Feldrand) bekämpft, Unkraut wird mechanisch entfernt.
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n	 Die Erhaltung der Artenvielfalt wird gefördert. Dies dient sowohl bei Pflan-

zen als auch bei Tieren dazu, die Widerstandskraft zu fördern, um die 

Krankheitsanfälligkeit möglichst gering zu halten. Je größer die Artenviel-

falt, desto stabiler sind die Ökosysteme.
n	 In der biologischen Tierzucht ist die artgerechte Tierhaltung wesentlich. 

Artgerecht gehaltene Tiere sind weniger anfällig für Krankheiten. Che-

misch-synthetische Medikamente sind verboten. Die Tiere werden auch 

zu mindestens 80% biologisch gefüttert.
n	 Bei der Verarbeitung der Lebensmittel sind viele Zusatzstoffe verboten, 

nur die notwendigsten sind erlaubt.
n	 Der Einsatz von Gentechnik und Lebensmittelbestrahlung ist untersagt.
n	 Wenn ein Lebensmittel im Sinne dieser Gesetze erzeugt wurde, müssen 

mindestens 95% der Zutaten aus biologischer Landwirtschaft stammen, 

lediglich 5% konventionelle Zutaten sind erlaubt (es ist genau geregelt 

welche). Sind mindestens 70 von 100 Anteilen aus biologischer Produkti-

on, dürfen die biologischen Zutaten extra ausgewiesen werden.
n	 Mindestens einmal im Jahr erfolgt die Kontrolle des Betriebs durch eine 

anerkannte Kontrollstelle, es gibt auch unangekündigte Kontrollen. Die Kon-

trollstellen vergeben Codenummern (z. B. AT-W-01-BIO oder DE-001-Öko-

Kontrst., jeweils mit fortlaufenden Nummern), die auf der Verpackung zu 

finden sind. Lebensmitteln mit Codenummern ohne den Zusatz -BIO oder 

-Öko-Kontrst. sind nicht auf ihre biologische Herkunft überprüft worden.

Während die grundlegenden Richtungen sowohl in der EU-Verordnung als 

auch im ÖLK A8 und in der Schweizerischen Bio-Verordnung gleich sind, gibt 

es dennoch einige Unterschiede in einzelnen Bestimmungen. Diese Unter-

schiede können Sie in der Studie „Produktkennzeichnungen am Lebensmittel-

sektor“ nachlesen, die Sie ebenfalls bei der AK Wien beziehen können.

Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung

Für die Tierhaltung gelten als Mindestnormen die einschlägigen Bestimmun-

gen (Tierschutzgesetz bzw. -verordnungen). Leider sind diese Bestimmun-

gen, obwohl sie relativ neu sind, nicht ausreichend, artgerechte Tierhaltung 

zu garantieren.
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Eine artgerechte Nutztierhaltung umfasst genaugenommen die folgenden 

Bedingungen:

n	 Nahrungsaufnahme: Art und Darreichung des Futters müssen dem Fress-

verhalten der Tierart entsprechen
n	 Fortbewegung: Am besten ist die freie Bewegungsmöglichkeit (Auslauf, 

WeideÖ), keine Anbindehaltung.
n	 Ruheverhalten: Die Liegeplätze müssen groß genug sein und die Tiere soll-

ten am besten nicht angebunden werden, damit sie sich hinlegen können. 

Sie sollen eingestreut sein. Durchgängige Vollspaltenböden sollten nicht 

erlaubt sein.
n	 Komfortverhalten: Anbindehaltung verunmöglicht oft die eigene Körper-

pflege der Tiere und ist daher möglichst zu unterlassen.
n	 Ausscheidungsverhalten: Die Liegeflächen sollen von den Kotplätzen ge-

trennt sein.
n	 Sozialverhalten: Alle Nutztiere sind Rudel- oder Herdentiere. Deswegen 

muss auf die geeignete Gruppengröße und auf die Möglichkeit von Sozi-

alkontakten Bedacht genommen werden.
n	 Fortpflanzungsverhalten: Tiergerecht ist die Möglichkeit eines ungestörten Se-

xuallebens. Die Jungtiere werden bei der Mutter belassen, die Trennung soll 

schonend stattfinden. Die Mutterkuhhaltung berücksichtigt das am besten.

Leider ist die gesetzlich erlaubte Tierhaltung oft weit von der Einhaltung dieser 

Kriterien entfernt, man denke nur an die Legehennen in ihren engen Käfigen. 

Diese Hühnerbatterien sind nach wie vor erlaubt. In einigen Bundesländern  

(z. B. Salzburg) soll die Käfighaltung jedoch abgeschafft werden.

Von den insgesamt ca. 6 Mio. Legehennen in Österreich leben nur knapp 

670.000 in Bodenhaltung und gar nur 470.000 in Freilandhaltung, davon 

knapp 270.000 in Bio-Betrieben.

Weiters erlaubt sind (z. B. in Niederösterreich) die Tierhaltung auf Vollspalten-

böden, die Anbindehaltung und die Stallhaltung ohne Einstreu.

Wenn Sie also ein Produkt kaufen, das nicht aus biologischer Landwirtschaft 

stammt oder ein Gütezeichen für artgerechte Tierhaltung aufweist, kaufen Sie 

wahrscheinlich ein Produkt aus einer nicht artgerechten, oft tierquälerischen 
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Produktionsweise. Der Medikamenteneinsatz in solchen Tierzuchtbetrieben 

ist meist höher, daher besteht auch ein höheres Risiko für Rückstände im 

Fleisch.

Es gibt zwei gesetzliche Regelungen für artgerechte Tierhaltung, beide im 

Rahmen der Bio-Regelungen, nämlich die EU-VO 2092/91 und den ÖLK A8, 

Teilkapitel B. Die Tierhaltungsbestimmungen der EU-VO wurden 1999 ergänzt 

und traten im Sommer 2000 in Kraft.

Der ÖLK A8 und einige Verbände verwenden den Tiergerechtigkeitsindex 35 

L nach Bartussek als Kriterium für eine artgerechte Tierhaltung. Dieser Index 

wird für verschiedene Tierarten von der Bundesanstalt für alpenländische 

Landwirtschaft in Gumpenstein erstellt. Je höher die Punktezahl, desto art-

gerechter ist die Haltung. Zumindest soll er laut ÖLK A8 21 Punkte betragen, 

bei Neubauten mehr als 24 Punkte.

Lebensmittel aus integrierter Produktion

Die integrierte Produktion ist ein Kompromiss aus biologischer und konven-

tioneller Landwirtschaft. Das beinhaltet etwa möglichst geschlossene Nähr-

stoffkreisläufen durch minimalen Einsatz von Kunstdünger und Spritzmitteln, 

die Erhaltung der Artenvielfalt und Fruchtwechselwirtschaft.

Betriebe, die solcherart wirtschaften, bekommen staatliche Ausgleichszah-

lungen. Die EU hat in einer Verordnung (EU-VO 2078/92) vorgegeben, wie 

gefördert werden soll, die Umsetzung erfolgt in nationalen Programmen. In 

Österreich sind dies die ÖPUL-Programme (ÖPUL 1995, 1998, 2000).

Das österreichische Landwirtschaftsministerium fördert den integrierten 

Obst-, Gemüse-, Wein- und Zierplanzenanbau. Für diese Bereiche gibt es 

verbindliche Richtlinien. Beim integrierten Getreideanbau legen die Verbände 

die Richtlinien entsprechend der in der EU gängigen Praxis selbst fest.

In Österreich werden integriert erzeugte Produkte oft unter der Bezeichnung 

„aus kontrolliertem Anbau“ vermarktet.
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Lebensmittel aus fairem Handel

Für fair gehandelte Produkte gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Fairer 

Handel basiert auf einem solidarischen Verständnis und dient der Förderung 

von partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Industrieländern und Entwick-

lungsländern.

Die Fair Trade Handelsorganisationen haben eigene Richtlinien erstellt, an-

hand derer sie mit ihren ProduzentInnen verkehren.

Diese Regelungen beinhalten:

n	 Aufbau einer stabilen Handelsbeziehung zwischen ProduzentInnen und 

Handelsorganisation. Die ProduzentInnen erhalten langfristige Abnahme-

garantien.
n	 Es wird ein garantierter Preis bezahlt, der zumindest die Produktionskos-

ten deckt, und der daher über dem Weltmarktpreis liegt. Dies ist auch der 

Grund, warum fair gehandelte Produkte teurer sind.
n	 Förderung der ProduzentInnen durch Vergabe von günstigen Krediten.
n	 Es darf keine Diskriminierung der ProduzentInnen stattfinden (bzgl. Rasse, 

Geschlecht, religiöser, politischer und sexueller Orientierung). Kinderarbeit 

ist verboten.
n	 Festlegung hoher Qualitätsanforderungen an die Produkte: weitgehende 

Vermeidung von Spritzmitteln (kommt auch der Gesundheit der Produzen-

tInnen zugute).
n	 Generell wird eine Ökologisierung der Landwirtschaft in Produktionslän-

dern angestrebt.

Die Qualität der fair gehandelten Produkte ist im allgemeinen sehr gut. Es gibt 

fair gehandelte Produkte sowohl in biologischer als auch in konventioneller 

Qualität. Jedoch sind die konventionellen fairen Produkte oft qualitativ hoch-

wertiger als nicht fair gehandelte Importprodukte.

Lebensmittel mit gehobener Qualität

Teilweise werden für Lebensmittel, die den gesetzlichen Anforderungen ent-
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sprechen (österreichisches Lebensmittelgesetz und Verordnungen), vom Her-

steller zusätzliche Anforderungen festgelegt. Es handelt sich um Produkte mit 

gehobener Qualität, wenn die zusätzlichen Anforderungen deutlich über die 

gesetzlichen hinausgehen.

Kriterien für gehobene Qualität sind:

n	 Regionalförderung: Durch die Produktion der Rohstoffe in der Region oder 

zumindest im Inland entsteht ein positiver Beschäftigungseffekt und der 

Erhalt bäuerlicher Strukturen wird unterstützt. Weiters sind bei regional 

erzeugten Lebensmitteln die Transportwege kurz, was Energie spart. Um 

die Energiemenge, die der Transport eines Kilos Kiwi aus Neuseeland 

verbraucht, kann man 6800 kg regionale Äpfel bekommen. Die Qualität 

regionaler Lebensmittel ist generell höher, da sie später geerntet werden 

können (bessere Ausreifung) und weniger konserviert werden müssen. Vor 

allem  die Direktvermarktung liefert in dieser Hinsicht qualitativ hochwerti-

ge frische Produkte.
n	 Einschränkungen bei der Verarbeitung: Solche Einschränkungen sind zum 

Beispiel das Verbot von Gentechnik, oder die Verwendung von weniger 

Zusatzstoffen. Dies bewirkt naturbelassenere Lebensmittel, was von vielen 

KonsumentInnen gewünscht wird. Vor allem Farbstoffe und Aromastoffe 

sind keine notwendigen Bestandteile von Lebensmitteln. Gerade für All-

ergikerInnen ist es wichtig, möglichst wenig Zusätze in den Lebensmitteln 

zu haben, die außerdem besser deklariert werden sollten.
n	 Einschränkungen bei der Tierbehandlung: Gehobene Qualität besteht 

darin, dass bestimmte Medikamente oder Futterzusätze verboten oder 

zumindest stark eingeschränkt werden. Solche Zusätze sind Antibiotika, 

Hormone und andere synthetische Substanzen, die für den Menschen 

schädlich sein können. Wichtig ist die Verlängerung der Wartezeit nach 

Medikamentengabe, bevor das Tier geschlachtet wird.
n	 Verpackung: Hervorzuheben sind hier die Mehrwegsysteme (Pfandfla-

schen und -gläser, auch aus Kunststoff), die deutlich ressourcenschonen-

der sind als Einweggebinde, auch aus Glas. Dünne Kunststofffolien sind 

im Hinblick auf die eingesetzte Energie günstiger als Verbundmaterialien. 

Manche Verpackungen sind nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern 

auch schlecht für die Qualität des verpackten Lebensmittels. Gemüse 

im Kunststoffsack schwitzt und verschimmelt leichter als im Papiersack. 
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Fisch, der auf Styroportassen verpackt wurde, sollte man laut Verein für 

KonsumentInneninformation am besten vermeiden.
n	 Verstärkte Hygienevorschriften
n	 Mehr Kontrollen: Laufend kontrollierte Produkte sollten diese Aufschrift 

nur tragen, wenn die Kontrollen das gesetzlich vorgeschriebene Ausmaß 

deutlich übersteigen. 





n	 �Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien	
Prinz Eugen Straße 20–22, 1040 Wien, Telefon (01) 501 65 0

wien.arbeiterkammer.at




